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10 Gesetz zur Errichtung der Pflegekammer 
Nordrhein-Westfalen 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/7926 

erste Lesung 

Herr Minister Laumann hat jetzt für die Einbringungs-
rede das Wort. 

Karl-Josef Laumann*), Minister für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales: Sehr geehrte Frau Präsidentin! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Nach vielen Jahren 
der Diskussion innerhalb der Pflege, aber auch inner-
halb des Landtags haben wir im letzten Jahr ein Mei-
nungsbild innerhalb der Pflege zur Interessensvertre-
tung erheben lassen. Das Ergebnis kennen hier 
viele. 79 % sprachen sich für die Errichtung einer 
Pflegekammer aus.  

Diese hohe Zustimmung ist für uns Auftrag gewesen, 
den Wunsch der Pflegefachkräfte umzusetzen und 
die entsprechenden gesetzlichen Grundlagen für 
eine Pflegekammer in Nordrhein-Westfalen zu schaf-
fen.  

Ich freue mich, dass dies gelungen ist und ich heute 
den Gesetzentwurf zur Errichtung der Pflegekammer 
in Nordrhein-Westfalen einbringen und Ihnen zur Be-
ratung übergeben kann.  

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Ich persönlich halte schon diese Einbringung für eine 
hier in Nordrhein-Westfalen bedeutsame Angelegen-
heit in der Weiterentwicklung der Pflege innerhalb 
unseres Gesundheitssystems.  

Mir war wichtig, dass wir eine starke Pflegekammer 
schaffen, damit diese auf Augenhöhe mit den übri-
gen Heilberufskammern agieren kann. Ganz wesent-
lich ist daher der Regelungsort. Wir ändern mit dem 
vorliegenden Gesetzentwurf das Heilberufegesetz, 
in dem auch die anderen Heilberufekammern veror-
tet sind.  

Außerdem wird über das Gesetz eine sehr große 
Kammer geschaffen. Verpflichtend Mitglied werden 
alle rund 200.000 Pflegefachkräfte, die in Nordrhein-
Westfalen ihren Beruf ausüben oder ihren gewöhnli-
chen Aufenthaltsort haben. Wie Sie wissen, liegt mir 
sehr am Herzen, dass sich die Altenpflege ebenfalls 
in der Pflegekammer angemessen wiederfindet.  

In einem so sehr von Frauen geprägten Beruf ist es 
auch wichtig, dass Frauen in den Gremien der Pfle-
gekammer angemessen beteiligt sind. Darum haben 
wir sowohl eine Frauenquotenregelung als auch eine 
Quotenregelung für die Beschäftigten in der Alten-
pflege geschaffen.  

Um eine starke Pflegekammer zu haben, müssen ihr 
aber auch wichtige Aufgaben übertragen werden, die 
die Pflege besser in eigener Verantwortung mit ihrer 
Expertise erfüllen kann. Dazu gehört zuerst die Zu-
ständigkeit für Weiterbildung. Ich bin ganz sicher, 
dass die Pflege am besten weiß, welche Inhalte die 
Fachweiterbildung haben sollte und wie sie gestaltet 
sein muss.  

Die Pflegekammer kann ebenfalls Regelungen zur 
Berufspflicht und zur Berufsausübung treffen. Beides 
gehört wesentlich zur Weiterentwicklung des Berufs-
standes der professionellen Pflege und soll gemäß 
Gesetzentwurf zum 1. Januar 2024 selbstständig 
von der Pflegekammer übernommen werden.  

Die Pflegekammer muss meines Erachtens aber 
auch perspektivisch die Aufgaben der Organisation 
und der Abnahme der Prüfungen der Pflegeausbil-
dung erhalten. Hier haben wir eine Verordnungser-
mächtigung ergänzt, da diese Aufgabe erst nach ei-
ner Anlaufphase übertragen werden kann.  

Selbstverständlich haben wir auch Regelungen für 
die Errichtungsphase getroffen. Die Meldepflicht der 
Arbeitgeber, die für die Registrierung der Mitglieder 
wesentlich ist, und Regelungen zur konstituierenden 
Kammerversammlung sind in Art. 1 des vorliegen-
den Gesetzentwurfes enthalten.  

Zusätzlich wollen wir über den Gesetzentwurf die Be-
teiligung der Pflegekammer in den pflegerelevanten 
Gremien des Landes festschreiben, zum Beispiel in 
der Landesgesundheitskonferenz und im Landes-
ausschuss für Krankenhausplanung.  

Ich meine, dass wir mit der Pflegekammer Nordrhein-
Westfalen einen wichtigen Schritt zur Emanzipation 
der Pflege gehen. Die Selbstverwaltung der Pflege 
ist aus meiner Sicht überfällig.  

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Wir haben schon einige Male gemeinsam über die 
Pflegekammer beraten. Das können wir nun anhand 
des Gesetzentwurfes fortsetzen. Ich hoffe, dass die 
Beratungen zu einer einvernehmlichen Lösung füh-
ren. In diesem Sinne freue ich mich auf die Diskus-
sion im Ausschuss. Ich biete den Fraktionen hier im 
Haus an, zu versuchen, in dieser wichtigen Frage ei-
nen möglichst breiten Konsens im Landtag von Nord-
rhein-Westfalen zu erzielen.  

Ich kann Ihnen nur sagen: In Niedersachsen ist eine 
große Mehrheit für eine Pflegekammer. Das ist eine 
gute Voraussetzung, dass das vernünftig umgesetzt 
werden kann, wie wir uns das wünschen. Ich meine 
auch, dass sich Pflegekammer- und Gewerkschafts-
zugehörigkeit nicht unbedingt widersprechen müs-
sen. – Schönen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.  

(Beifall von der CDU und der FDP) 
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Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Minister Laumann. – Liebe Kolleginnen und Kol-
legen, eine weitere Aussprache ist heute nicht vorge-
sehen.  

Deshalb kommen wir jetzt zur Überweisung des Ge-
setzentwurfs Drucksache 17/7926 , die uns der Äl-
testenrat empfiehlt, und zwar an den Ausschuss für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales. Möchte jemand 
gegen die Überweisung stimmen? – Sich enthal-
ten? – Beides ist nicht der Fall. Damit haben wir ein-
stimmig so in den entsprechenden Fachausschuss 
überwiesen.  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, damit sind wir am 
Ende der heutigen Sitzung.  

Ich berufe das Plenum wieder ein für Mittwoch, 
18. Dezember 2019, 10 Uhr. 

Ich wünsche Ihnen einen weiteren angenehmen Ar-
beitsnachmittag und ein schönes erstes Adventswo-
chenende.  

Die Sitzung ist geschlossen.  

Schluss: 15:52 Uhr  

_______________________________________ 

*) Von der Rednerin bzw. dem Redner nicht  
überprüft (§ 102 GeschO) 

Dieser Vermerk gilt für alle in diesem Plenarprotokoll 
so gekennzeichneten Rednerinnen und Redner. 
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